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differenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, 
Prozentangaben usw.) auftreten. 
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Auf Grundlage des Beschlusses des Stiftungsrats der Wali-Nawaz-Stiftung, München, (im 
Folgenden kurz: „Stiftung“) vom 27. Februar 2008 wurden wir mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) zum 
31. Dezember 2007 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung beauftragt. 
Darüber hinaus sind wir beauftragt worden, die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die 
satzungsgemäße Verwendung der Erträge und etwaiger zum Verbrauch bestimmter 
Zuwendungen zu prüfen. 

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage beigefügten All-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
vom 1. Januar 2002. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungs-
regelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten sowie die weiteren Bestim-
mungen der beigefügten Anlage „Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbe-
halt“. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung 
bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf 
(IDW PS 450). 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Wali-Nawaz-Stiftung. 
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B. ANALYSE DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE 

I. Wirtschaftliche Grundlagen 

Zweck der Stiftung ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Förderung 
der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der weltweiten humanitären Hilfe. Dieser Zweck 
wird insbesondere verwirklicht durch:  

• Durchführung und Förderung von Tagungen, Kongressen, Seminaren und anderen Veran-
staltungen, die den Stiftungszwecken dienen 

• Durchführung und Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Förde-
rung von Studienaufenthalten für ehemalige und künftige haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiter von Organisationen, die im Sinne der Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens und der Förderung der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der weltweiten huma-
nitären Hilfe tätig sind, einschließlich der Gewährung von Stipendien zur Teilnahme an 
solchen Maßnahmen und Studienaufenthalten 

• Durchführung und Förderung von Forschungsvorhaben zu Fragen der medizinischen Not-
hilfe und der Entwicklungspolitik 

• Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, die der Begegnung zwischen Men-
schen mit Erfahrung in der Arbeit in und mit anderen Kulturen und der Bevölkerung die-
nen 

• Förderung von Projekten der humanitären Hilfe sowie von Institutionen, die solche Projek-
te regelmäßig durchführen 

Die dazu erforderlichen Mittel wurden der Stiftung gemäß Stiftungsgeschäft vom 
4. April 2003 und die in 2004 bis 2007 erfolgten Zustiftungen sowie durch Spenden zur Ver-
fügung gestellt. 
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II. Ertragslage 

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich nach 
Zusammenfassungen und Verrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
vorgenommen wurden, die nachfolgende Ertragsübersicht.  

 

Den Erträgen aus Spenden sowie Beiträgen und Zuwendungen für das laufende Geschäft in 
Höhe von TEUR 42 standen Aufwendungen aus der laufenden Tätigkeit in Höhe von insge-
samt TEUR 56 gegenüber. Der satzungsgemäße Aufwand des Geschäftsjahres resultiert  
überwiegend aus der Organisation sowie der Durchführung des IX. Kongresses zur Theorie 
und Praxis der humanitären Hilfe (TEUR 43) sowie dem Projektaufwand für ein Tuberkulo-
seprojekt in Usbekistan (TEUR 8). In den sonstigen Aufwendungen sind im Wesentlichen 
Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 3 sowie Nebenkosten des Geldverkehrs in 
Höhe von TEUR 1 enthalten. 

Im Geschäftsjahr 2007 wurden Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens und Zins-
erträge in Höhe von TEUR 22 vereinnahmt. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen in 

Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

Spenden 3 4,7 10 14,9 -7
Beiträge und Zuwendungen 39 60,9 35 52,3 4
Erträge aus der Anlage des Stiftungs-

vermögens und Zinserträge 22 34,4 22 32,8 0
Mittelaufkommen 64 100,0 67 100,0 -3
Satzungsgemäßer Aufwand -51 -79,7 -41 -61,2 -10
Sonstiger Betriebsaufwand -5 -7,8 -15 -22,4 10
Mittelverwendung -56 -87,5 -56 -83,6 0

Abschreibungen auf Finanzanlagen -6 -9,4 0 0,0 -6
Zinsaufwand 0 0,0 -7 -10,4 7
Sonstige Abschreibungen -1 -1,6 -1 -1,5 0
Jahresergebnis 1 3 -2
Mittelvortrag aus dem Vorjahr 1 0
Einstellung in die Ergebnisrücklagen -2 -2
Mittelvortrag 0 1

2007 2006
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Höhe von TEUR 6 resultieren aus dem Ansatz der Wertpapiere mit dem niedrigeren beizule-
genden Wert zum Bilanzstichtag. 

Das Jahresergebnis einschließlich Mittelvortrag wurde in die Ergebnisrücklagen eingestellt.  

 

III. Vermögens- und Finanzlage 

Vermögens- und Kapitalstruktur 

Nachfolgende Übersicht ergibt sich nach Zusammenfassungen und Saldierungen, die nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurden, aus den Vermögensaufstel-
lungen der beiden letzten Geschäftsjahre.  

Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

Vermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 1 0,1 2 0,3 -1
Finanzanlagen 507 44,4 485 66,4 22
Forderungen 1 0,1 12 1,6 -11
Flüssige Mittel 633 55,4 231 31,7 402

1.142 100,0 730 100,0 412
Kapital
Stiftungskapital 1.121 98,2 716 98,1 405
Ergebnisrücklagen 9 0,8 6 0,8 3
Mittelvortrag 0 0,0 2 0,3 -2
Stiftungskapital 1.130 98,9 724 99,2 406
Sonstige Rückstellungen 3 0,3 2 0,3 1
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 9 0,8 4 0,5 5

1.142 100,0 730 100,0 412

31.12.2007 31.12.2006

 
Die Erhöhung der Finanzanlagen resultiert hauptsächlich aus dem Kauf von Wertpapieren in 
Höhe von TEUR 98, die teilweise durch den Verkauf von Wertpapieren kompensiert wurde. 

Die flüssigen Mittel erhöhten sich im Wesentlichen durch Zustiftungen in Höhe von 
TEUR 405 im Berichtsjahr. 
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Die Wali-Nawaz-Stiftung wurde im Geschäftsjahr 2003 gegründet. Das Stiftungskapital be-
trug zum 31. Dezember 2007 TEUR 1.121. Im Geschäftsjahr 2007 erfolgten Zustiftungen in 
Höhe von TEUR 405. 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Abschluss- und Prüfungskosten für das Jahr 
2007. 

Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Ärzte 
ohne Grenzen e. V. aus Projektaufwendungen sowie Verbindlichkeiten im Zusammenhang 
mit der Durchführung des IX. Humanitären Kongresses in 2007. 
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir entsprechend § 317 HGB die Buchführung, 
den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - 
auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Rege-
lungen der Satzung geprüft.  

Darüber hinaus haben wir den Erhalt des Stiftungsvermögens geprüft. 

Der Vorstand trägt die Verantwortung für die Buchführung, das rechnungslegungsbezogene 
interne Kontrollsystem, den Jahresabschluss sowie die uns erteilten Auskünfte und vorgeleg-
ten Unterlagen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer 
pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

 

Art und Umfang der Prüfung 

Unsere Prüfung haben wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter Beach-
tung des Prüfungsstandards 740 „Prüfung von Stiftungen“ des IDW vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen Un-
richtigkeiten und Verstößen sind. 

Auf dieser Basis haben wir die Prüfung des Jahresabschlusses mit der Zielsetzung angelegt, 
solche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungsle-
gung und die sie ergänzenden Regelungen der Satzung zu erkennen, die sich auf die Darstel-
lung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken. 

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungs-
strategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der 
Stiftung, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Sie wird darüber hinaus von der Größe 
und Komplexität der Stiftung und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der 
Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurtei-



 
e 

  9 

lungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des 
Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im stiftungsindividuellen 
Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prü-
fungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern fest-
gelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung be-
achtet.  

In Anbetracht der überschaubaren Größe der Stiftung und der Übersichtlichkeit ihrer Verfah-
rensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzelfallprüfungen durch-
geführt. Dabei haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte gesetzt bzw. erwähnenswerte Prü-
fungshandlungen durchgeführt: 

• Satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel 

• Erhalt des Stiftungsvermögens 

• Ordnungsmäßigkeit der Führung der Geschäfte durch den Vorstand. 

Weiterhin haben wir u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen: 

• Bankbestätigungen haben wir von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen 
über schwebende Rechtsstreitigkeiten haben wir erbeten.  

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Vorstand hat 
uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung und des 
Jahresabschlusses schriftlich bestätigt. 
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D. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Vorjahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss wurde vom Stiftungsrat am 6. März 2008 festgestellt. 

 

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Bücher der Stiftung werden entsprechend der kaufmännischen doppelten Buchführung 
geführt. Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll-
system, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitge-
rechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. 

Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ord-
nungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss geführt. 

Die Buchführung der Stiftung wird EDV-gestützt vorgenommen. Es wird das Finanzbuch-
haltungssystem „sage KHK Office Line Business“ der Firma Sage eingesetzt, das von der 
Advantage Software Consulting GmbH gewartet wird.  

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. 
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3. Jahresabschluss 

Nach § 25 des Bayerischen Stiftungsgesetzes ist die Stiftung zur Führung von Büchern und 
zur Aufstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet. Der Jahresabschluss, bestehend aus einer 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, und der Bericht des Stiftungsvor-
standes über die Erfüllung des Stiftungszweckes wurden in entsprechender Anwendung han-
delsrechtlicher Vorschriften, der ergänzenden Regelungen der Satzung sowie unter Beachtung 
besonderer gemeinnützigkeitsrechtlicher Anforderungen erstellt. 

Der Jahresabschluss und die dafür angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.  

Aufbauend auf dem Vorjahresabschluss ist der vorliegende Jahresabschluss aus den Zahlen 
der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden. 

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. 

 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Finanzanlagen beinhalten ein Wertpapierdepot. Der Ansatz erfolgt zu den Anschaf-
fungskosten der einzelnen Wertpapiere, wobei Wertminderungen zum Stichtag durch außer-
planmäßige Abschreibungen Rechnung getragen wird, auch wenn es sich dabei um vorüber-
gehende Wertminderungen handelt. 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir - unter Würdigung der in Ab-
schnitt E II 1 erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen - zu der Be-
urteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt.  
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E. FESTSTELLUNGEN AUS DER ERWEITERUNG DES PRÜFUNGSAUFTRAGS 

Die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Erträge des 
Stiftungsvermögens und der sonstigen Stiftungsmittel wurden durch uns im Rahmen des er-
weiterten Prüfungsauftrags geprüft. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass das 
Stiftungsvermögen ungeschmälert erhalten wurde und die Erträge aus dem Stiftungsvermögen 
und die sonstigen Stiftungsmittel satzungsgemäß verwendet wurden. 
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F. BESTÄTIGUNGSVERMERK 

Zu dem Jahresabschluss haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

  „An die Wali-Nawaz-Stiftung 

 Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2007 geprüft. Durch Artikel 25 Abs. 2 StiftG Bay wurde der Prüfungsgegens-
tand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermö-
gens und die satzungsgemäße Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens und der sons-
tigen Stiftungsmittel.  

 Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Artikel 25 StiftG Bay unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen  und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach Arti-
kel 25 Abs. 2 StiftG Bay ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Stiftung sowie der Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 



 
e 

  14 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Stiftung.  

 Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung 
der Erträge des Stiftungsvermögens und der sonstigen Stiftungsmittel nach Artikel 25 Abs. 2 
StiftG Bay hat keine Einwendungen ergeben.“ 

 

Berlin, 4. April 2008 

Ernst & Young AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
Seidel    Köhler 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin 
 



Anlage 1

Wali-Nawaz-Stiftung, München
Bilanz zum 31. Dezember 2007

A K T I V A P A S S I V A
31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

EUR EUR EUR EUR

A ANLAGAVERMÖGEN A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.032,98 2.410,30 I. Stiftungskapital
Vortrag zum 01. Januar 716.460,56 696.460,56
Einstellungen 405.000,00 20.000,00

I. Finanzanlagen Stand am 31. Dezember 1.121.460,56 716.460,56
Wertpapiere 507.264,30 485.543,00

508.297,28 487.953,30 II. Ergebnisrücklagen
Vortrag zum 01. Januar 6.326,06 4.265,91
Einstellungen 2.503,80 2.060,15
Stand am 31. Dezember 8.829,86 6.326,06

B UMLAUFVERMÖGEN III. Mittelvortrag
Vortrag zum 01. Januar 1.479,98 0,00

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 820,00 11.634,51 Einstellungen 0,00 1.479,98
Entnahmen 1.479,98 0,00

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 633.048,79 230.880,18 Stand am 31. Dezember 0,00 1.479,98
(beinhaltet Grundstockvermögen von EUR 614.196,26, 633.868,79 242.514,69 1.130.290,42 724.266,60
Vj. EUR 230.917,56)

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 2.500,00 2.500,00

C. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.375,65 3.701,39

II. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00
9.375,65 3.701,39

1.142.166,07 730.467,99 1.142.166,07 730.467,99



Anlage 2

Wali-Nawaz-Stiftung, München
Gewinn- und Verlustrechnung 2007

2007 2006
EUR EUR

1. Spenden und Zuwendungen
a) Spenden 3.047,95 9.670,00
b) Beiträge und Zuwendungen Zweckbetrieb 38.761,26 35.696,70

41.809,21 45.366,70

2. Sonstige betriebliche Erträge 369,26 0,00

3. Aufwendungen für satzungsgemäße Zwecke
a) Aufwendungen für Projekte -8.000,00 0,00
b) Aufwendungen für den Zweckbetrieb -42.935,35 -40.634,87

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens -1.377,32 -1.377,30

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.878,83 -14.652,87

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.862,24 5.428,63

7. Erträge aus Finanzanlagen 17.302,47 16.332,65

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen -6.127,86 0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -6.922,81

10. Jahresüberschuss 1.023,82 3.540,13

11. Mittelvortrag aus dem Vorjahr 1.479,98 0,00
12. Einstellungen in die Ergebnisrücklage -2.503,80 -2.060,15
13. Mittelvortrag 0,00 1.479,98



Anlage 3 

1/4 

Wali-Nawaz-Stiftung, München 
Anhang 2007 
  
 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Der Jahresabschluss der Stiftung ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und in entsprechender Anwendung der Vorschriften der §§ 242 bis 256 und 
§§ 264 bis 288 des Handelsgesetzbuches sowie unter Beachtung des Bayerischen 
Stiftungsgesetzes aufgestellt worden. In entsprechender Anwendung von § 267 Abs. 1 HGB 
wurden die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften angewandt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren in Anlehnung an 
§ 275 Abs. 2 HGB unter Berücksichtigung stiftungsbezogener Besonderheiten aufgestellt. 

 
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert 
bewertet. Wertminderungen wird, auch wenn es sich um vorübergehende Wertminderungen 
handelt, durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. 

 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum 
Nominalwert angesetzt. 
 

Das Stiftungskapital entspricht dem Wert des Vermögens, das der Stiftung durch 
Stiftungsakt und Zustiftung übertragen wurde. 

 
Die Ergebnisrücklage wird ausschließlich aus dem erwirtschafteten Ergebnis gebildet.  

 
Die Rückstellungen sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt und 
tragen den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung. 
 

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und sämtlich innerhalb 
eines Jahres fällig. 
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Erläuterungen zur Bilanz 
 
Die Finanzanlagen beinhalten ein Wertpapierdepot bei der Delbrück Bethmann Maffei Bank.  

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegen 
Ärzte der Welt e.V. 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschluss- und Prüfungskosten. 

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um einen 
Projektvertrag mit Ärzte ohne Grenzen e.V. und Mietgebühren für eine Dolmetschanlage. 

 
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 

Die Beiträge und Zuwendungen Zweckbetrieb betreffen die Organisation des Humanitären 
Kongresses 2007.  

Die Aufwendungen für satzungsgemäße Zwecke ergeben sich im Geschäftsjahr 2007 wie 
folgt: 

 EUR 
  
Projektaufwand Usbekistan 8.000,00 
Organisation des Humanitären Kongresses 42.935,35 
  
 50.935,35 
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Die als sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesenen Verwaltungskosten enthalten 
im Wesentlichen die Abschluss- und Prüfungskosten EUR 2.518,88 sowie die Nebenkosten 
des Geldverkehrs EUR 961,06. Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren des 
Anlagevermögens betragen EUR 810,10. Die Verwaltungskosten entsprechen 7,71 % der 
Gesamtaufwendungen der Stiftung.  

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen resultieren aus der Abwertung der Wertpapiere auf 
den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag. 

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2007 auf den ideellen Bereich, den 
Zweckbetrieb und die Vermögensverwaltung ergibt sich aus der Anlage zum Anhang. 
 
 

Sonstige Angaben 
 

Die Wali-Nawaz-Stiftung beschäftigt keine Mitarbeiter. 

 
Der Stiftungsvorstand bestand im Geschäftsjahr aus Arne Kasten, Berlin und Andreas 
Brüchle, Berlin. 
 

Dem Stiftungsrat gehörten 2007 an: 
 

Ruud Keulen, Amsterdam, Unternehmer, Vorsitzender  
Albrecht Brückner, Wampe, Arzt  

Dr. Johannes Leidinger, Husby-Rekarne/Schweden, Arzt  
 

Stiftungsvorstand und Stiftungsrat sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig. 
 

Der Stiftungsvorstand schlägt vor, unter Beachtung von § 58 Nr. 7 AO EUR 2.503,80 in die 
Ergebnisrücklage einzustellen. 

 
Berlin, 25. März 2008 

 
 

Wali-Nawaz-Stiftung 
Der Vorstand 
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Wali-Nawaz-Stiftung, München
Spartenrechnung 2007

2007 Ideeller
EUR Bereich Vermögensverwaltung Zweckbetrieb

1. Spenden und Zuwendungen
a) Spenden 3.047,95 3.047,95 0,00 0,00
b) Beiträge und Zuwendungen Zweckbetrieb 38.761,26 0,00 0,00 38.761,26

41.809,21 3.047,95 0,00 38.761,26

2. Sonstige betriebliche Erträge 369,26 0,00 369,26 0,00

3. Aufwendungen für satzungsgemäße Zwecke
a) Aufwendungen für Projekte -8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00
b) Aufwendungen für den Zweckbetrieb -42.935,35 0,00 0,00 -42.935,35

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens -1.377,32 -688,66 0,00 -688,66

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.878,83 -2.687,13 -1.746,91 -444,79

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.862,24 0,00 4.862,24 0,00

7. Erträge aus Wertpapieren 17.302,47 0,00 17.302,47 0,00

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen -6.127,86 0,00 -6.127,86 0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Jahresüberschuss 1.023,82 -8.327,84 14.659,20 -5.307,54

11. Mittelvortrag aus dem Vorjahr 1.479,98 -11.233,24 22.863,55 -10.150,33
12. Einstellungen in die Ergebnisrücklage -2.503,80 0,00 -2.503,80 0,00
13. Mittelvortrag 0,00 -19.561,08 35.018,95 -15.457,87

14. Bilanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00

4/4
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Wali-Nawaz-Stiftung, München 
Bericht des Vorstandes über die Erfüllung des Stiftungszwecks 2007 
  
 

Die Wali-Nawaz-Stiftung wurde von dem Médecins Sans Frontières – Ärzte ohne 
Grenzen Deutsche Sektion (MSF) e.V. im Jahr 2003 als gemeinnützige öffentliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechtes mit Sitz in München gegründet. Der Verwaltungs-
sitz der Stiftung ist in Berlin. 
 
Die Stiftung dient der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Förde-
rung der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der weltweiten humanitären Hilfe. 
Zur Erreichung des Stiftungszweckes hat die Stiftung in 2007 folgende Aktivitäten 
unternommen: 
 

1. Durchführung und Förderung von Tagungen, Kongressen, Seminaren und an-
deren Veranstaltungen, die der Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens und der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der weltweiten humanitä-
ren Hilfe dienen. 
 
Wie auch in den Vorjahren hat die Stiftung den Kongress Theorie und Praxis 
der humanitären Hilfe organisiert. Er fand am 26. und 27. Oktober 2007 im 
Kaiserin-Friedrich-Haus in Berlin statt. Die Teilnehmeranzahl wurde auf 355 
begrenzt. Die Teilnehmeraufteilung war folgende: 39% Nicht-Regierungs-
organisation, 38% Studenten, 18% Ärzte/Krankenschwestern/ Hebammen, 5% 
sonstige. Das Thema des Kongresses lautete: „Mission Impossible: Humanita-
rian Action against the Odds“. Die Vorträge und Workshops wurden von 34 
nationalen und internationalen Referenten durchgeführt. Der Kongress wurde 
in Kooperation mit Ärzte ohne Grenzen, Ärzte der Welt, dem Deutschen Roten 
Kreuz, der Ärztekammer Berlin und dem Tropeninstitut Berlin veranstaltet. 
Dieser Kongress stellt ein wichtiges Forum dar für den Austausch von Prakti-
kern und Theoretikern der humanitären Hilfe. Ferner bietet dieser Kongress 
jungen Menschen einen Überblick für eine mögliche zukünftige Tätigkeit auf 
diesem Gebiet. 
 

2. Förderung von Projekten der humanitären Hilfe sowie von Institutionen, die 
solche Projekte regelmäßig durchführen. 
 
Die Stiftung hat sich an der Finanzierung eines Tuberkuloseprojektes von Ärz-
te ohne Grenzen in Usbekistan in Höhe von EUR 8.000 beteiligt.  
 

Die Stiftung wurde 2003 vom Stifter mit einem Vermögen von zunächst EUR 100.000 
ausgestattet. Zustiftungen in den Jahren 2004 bis 2006 in Höhe von EUR 616.460  
erhöhten das Stiftungskapital zum 31. Dezember 2006 auf EUR 716.460. Im Jahr 
2007 erfolgten Zustiftungen von insgesamt EUR 405.000, so dass das Stiftungskapi-
tal zum 31. Dezember 2007 EUR 1.121.460 beträgt.  
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Die Stiftung finanziert ihre Aktivitäten mittels der Erträgnisse aus der Anlage des Stif-
tungsvermögens und aus Erträgen sowie Zuwendungen im Zusammenhang mit der 
Organisation des humanitären Kongresses. 
 
Zum langfristigen Erhalt des Stiftungsvermögens schlägt der Stiftungsvorstand vor, 
aus dem Mittelvortrag und dem Jahresergebnis 2007 EUR 2.503,80 der Ergebnis-
rücklage zuzuführen.  
 
 
 
 
Der Stiftungsvorstand 
Berlin, den 25. März 2008 
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Wali-Nawaz-Stiftung, München 
Rechtliche Verhältnisse 
  
 
1. Stiftungsrechtliche Grundlagen 

Die Wali-Nawaz-Stiftung, München, (kurz: „Stiftung“) ist eine rechtsfähige Stiftung des Bür-
gerlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in München. 

Die Stiftung wurde mit Stiftungsgeschäft vom 4. April 2003 durch den Médecins Sans Fron-
tierès - Ärzte ohne Grenzen Deutsche Sektion (MSF) e.V. errichtet. 

Die Regierung von Oberbayern, vertreten durch den Regierungspräsidenten, genehmigte die 
Stiftung mit Schreiben vom 3. Juli 2003. Die Gründungssatzung vom 4. April 2003 tritt somit 
in Kraft. 

Die Stiftung unterliegt der Rechtsaufsicht der Regierung von Oberbayern. 

 

Gegenstand der Stiftung 

Zweck der Stiftung ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Förderung 
der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der weltweiten humanitären Hilfe. Dieser Zweck 
wird insbesondere verwirklicht durch:  

• Durchführung und Förderung von Tagungen, Kongressen, Seminaren und anderen Veran-
staltungen, die den Stiftungszwecken dienen 

• Durchführung und Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Förde-
rung von Studienaufenthalten für ehemalige und künftige haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiter von Organisationen, die im Sinne der Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens und der Förderung der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet der weltweiten huma-
nitären Hilfe tätig sind, einschließlich der Gewährung von Stipendien zur Teilnahme an 
solchen Maßnahmen und Studienaufenthalten 

• Durchführung und Förderung von Forschungsvorhaben zu Fragen der medizinischen Not-
hilfe und der Entwicklungspolitik 
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• Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, die der Begegnung zwischen Men-
schen mit Erfahrung in der Arbeit in und mit anderen Kulturen und der Bevölkerung die-
nen 

• Förderung von Projekten der humanitären Hilfe sowie von Institutionen, die solche Projek-
te regelmäßig durchführen. 

 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

Stiftungskapital 

Im Geschäftsjahr 2003 wurde die Wali-Nawaz-Stiftung gegründet. Das Stiftungskapital be-
trug bei Stiftungsgründung TEUR 100. In den Geschäftsjahren 2004, 2005 und 2006 erfolgten 
Zustiftungen in Höhe von insgesamt TEUR 616. In 2007 erfolgte eine Zustiftung in Höhe von 
TEUR 405. Diese Zustiftungen erhöhten das Stiftungskapital, welches somit zum 
31. Dezember 2007 TEUR 1.121 beträgt. 

Das Stiftungskapital ist dauernd in seinem Bestand zu erhalten. Zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks dürfen nur aus dem Stiftungskapital resultierende Erträge sowie etwaige Zuwendun-
gen, welche nicht zur Erhöhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind, verwendet werden. 

 

Geschäftsführung und Vertretung 

Die Geschäftsführung der Stiftung obliegt dem Vorstand. Der Vorstand vertritt die Stiftung 
gerichtlich und außergerichtlich. Ist ein Mitglied zum geschäftsführenden Vorstand berufen, 
so vertritt dieser die Stiftung allein. 

Der Vorstand besteht aus zwei natürlichen Personen oder einer juristischen Person. Ein Mit-
glied des Vorstandes kann zum geschäftsführenden Vorstand berufen werden. 
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Mitglieder des Vorstandes waren im Geschäftsjahr 2007: 

• Arne Kasten 

• Andreas Brüchle  

 

Stiftungsrat 

Dem Stiftungsrat obliegen folgende Pflichten: 

a) die Genehmigung des Haushaltsplans, 

b) die Feststellung des Jahresabschlusses, 

c) die Bestellung des Wirtschaftsprüfers, 

d) die Berufung, Abberufung und Entlastung des Vorstands, 

e) Rechtsgeschäfte, die einer stiftungsaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, 

f) die Änderung der Satzung, 

g) die Umwandlung und die Auflösung der Stiftung. 

 

Ein Mitglied des Vorstandes kann nicht zugleich Mitglied des Stiftungsrats sein. 

Der Stiftungsrat besteht aus drei natürlichen Personen. Die Mitglieder werden durch den MSF 
e. V., Berlin, berufen. 

Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt fünf Jahre. Eine Wiederberufung ist 
zulässig. 

Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Stiftungsra-
tes vertritt die Stiftung gegenüber dem Vorstand und seinen Mitgliedern. 
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Mitglieder des Stiftungsrats waren im Geschäftsjahr 2007: 

Ruud Keulen (Vorsitzender) 

Dr. Johannes Leidinger 

Albrecht Brückner  

 

Wichtige Beschlüsse des Stiftungsrats 

Auf der Stiftungsratssitzung am 6. März 2008 wurde unter anderem beschlossen: 

• Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 

• Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006 

• Bestellung der die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsge-
sellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2007 und Ermächtigung 
des Vorstands zur Erteilung des Prüfungsauftrages 

 
 
2. Steuerliche Verhältnisse 
 
Die Stiftung ist gemäß des Freistellungsbescheids des Finanzamtes Berlin vom 
7. November 2005 von der Körperschaftsteuer befreit, da sie gemeinnützigen Zwecken dient. 
Die Stiftung unterliegt gemäß § 3 Nr. 6 Satz 1 GewStG nicht der Gewerbesteuerpflicht. Die 
Freistellung ist gültig vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007.  

Mit Freistellungsbescheid des Finanzamtes Berlin vom 22. November 2007 wurde die Stif-
tung von der Körperschaftsteuer für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2010 
befreit. 

Im Geschäftsjahr 2007 hat die Stiftung keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze getätigt. 



 
e 

AUFTRAGSBEDINGUNGEN, HAFTUNG UND VERWENDUNGSVORBEHALT 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für 
jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungs-
bericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen 
die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet 
sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten 
Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unter-
nehmens zur unternehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung[, die Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe 
Tätigkeiten der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft (Stand 1. Juli 2007) sowie die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2002 zugrunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der 
Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke 
zu verwenden, sodass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige 
Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche 
Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/ 
oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks 
eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche 
Verpflichtung besteht.  

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat 
eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine 
Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, 
verifiziert oder aktualisiert. 

 






